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Einleitung

Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem
wird man umso mehr fordern.

– Lukas 12:48

Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!

– Karl Marx

Es könnte bereits zu Anfang eine sehr allgemeine Frage gestellt werden: Lohnt es
sich wirklich, noch einen weiteren Versuch zu unternehmen, sich mit den Diskus-
sionen über die Sonderdelikte und die Auslegungsprobleme des § 28 StGB aus-
einanderzusetzen? Und dazu noch: Ist es gewinnbringend, eine der analytischen
Philosophie entlehnte Terminologie zu benutzen, um diese Aufgabe zu bewältigen?
Beide Fragen sind meines Erachtens zu bejahen.

Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung und Beantwortung von drei Fragestel-
lungen zu den Sonderdelikten aus der Perspektive eines analytischen Modells, das
Handlungen als Interpretationskonstrukte und Normen als Gründe für Handlungen
thematisiert: erstens die normative Begründung und Unterscheidung der Sonder-
delikte von den Gemeindelikten; zweitens die Art und Weise, in der sich diese
Unterschiede auf die Zurechnung als Täter und Teilnehmer bei dieser Deliktsgruppe
auswirken; und drittens die strukturelle Differenzierung der Sonderdelikte von den
sogenannten unechten Sonderdelikten.

Vor der Auseinandersetzung mit diesen Problemen wird im ersten Kapitel in die
Terminologie und das theoretischeModell eingeführt, die bzw. das zur Beantwortung
dieser Fragen im Rest der Arbeit verwendet werden. Die Einführung soll das Lesen
und Verständnis der übrigen Kapitel erleichtern, ohne dass es sich dabei um eine
ausführliche Darstellung dieser Grundlagen handeln würde. Gegenstand sind viel-
mehr nur die wesentlichen Elemente, die zur Erreichung dieses Zwecks unerlässlich
sind.

Für die Beantwortung dieser Fragestellung werden drei analytische Unterschei-
dungen eingeführt: Die erste betrifft den Unterschied zwischen Verhalten und
Handlung sowie das Verständnis einer Straftat als eine durch strafrechtliche Normen
konstituierte Handlung. Als Verhalten werden die körperlichen Bewegungen bzw.
nicht vorgenommenen Bewegungen eines Menschen zwischen zwei Zeitpunkten
bezeichnet. Als Handlung wird hingegen eine Interpretation verstanden, die eine
bestimmte Intentionalität oder Zweckmäßigkeit eines Verhaltens zum Ausdruck
bringt. Diese Bezeichnung wird vor allem dann verwendet, wenn jemand für ein
bestimmtes Verhalten zur Verantwortung gezogen wird. Die Straftat wird, wie ge-



sagt, als eine solche Handlung verstanden, die durch strafrechtliche präskriptive und
askriptive Regeln konstituiert wird, insbesondere als eine Erklärung eines Täters,
dass eine bestimmte Norm für ihn in einer konkreten Situation nicht gilt.

Die zweite Unterscheidung betrifft die im deutschen Strafrecht auf Binding zu-
rückzuführende normative Unterteilung in Verhaltensnormen und Sanktionsnormen
sowie den Gedanken darüber, wie Normen als Gründe für Handlungen verstanden
werden können. Verhaltensnormen werden als Gebote bzw. Verbote dargestellt, die
durch den Schutz bestimmter Rechtsgüter legitimiert werden. Aus einer pragmati-
schen Perspektive liefern diese Normen ihren Adressaten ausschließende Gründe für
die Unterlassung oder Durchführung bestimmter Handlungen. Sanktionsnormen
werden hingegen als sekundäre konstitutive Regeln präsentiert, die den Rechtsstab
zur Verhängung einer Strafe als institutionelle symbolische Reaktion auf die Ver-
letzung einer Verhaltensnorm ermächtigen.

Die dritte Unterscheidung bezieht sich auf die Differenzierung dieser präskrip-
tiven Normen von den askriptiven Zurechnungsregeln, die sich mit den Fähigkeiten
befassen, die bei demNormadressaten nachgewiesenwerdenmüssen, um ihn für sein
Verhalten und dessen Folgenverantwortlich zumachen. Die erste dieser Fähigkeiten,
die intentionelle Handlungsfähigkeit, umfasst das physische Können und das auf die
Tatumstände bezogeneWissen, die die Person brauchen würde, um das normwidrige
Verhalten zu vermeiden, wenn sie die normgemäße Intention – die auf dieser Stufe
unterstellt wird – als leitendes Motiv hätte. Wenn sie gegeben sind, ist es für die
Person möglich das Gesollte in die Tat umzusetzen. Auf einer zweiten Stufe befasst
sich die Motivationsfähigkeit mit der Frage, warum der Täter eine andere als die
normgemäße Intention seinem Verhalten zugrunde gelegt hat. Mit anderen Worten
fragt sie danach, ob es für den Normadressaten überhaupt möglich war, diese In-
tention zu bilden, sie anderen konfligierenden Intentionen vorzuziehen und ob es
rational oder unzumutbar war, dass er die Norm als wirksamen Grund seines Han-
delns gehabt hätte. Wenn beide Fähigkeiten gegeben sind, kann sein Verhalten se-
mantisch als eine Willenserklärung interpretiert werden, die die Verbindlichkeit der
Norm als Grund für das Handeln in Frage stellt.

Auf dieser Grundlagewird im zweiten Kapitel versucht, die normativen Elemente
dieser allgemeinen Konzeptualisierung der strafrechtlichen Normen und Delikte zu
bestimmen, die in Bezug auf ihre Anwendung auf die Sonderdelikte gegebenenfalls
modifiziert werden sollten. Als Resultat dieser Untersuchung wird letztendlich ar-
gumentiert, dass der Hauptunterschied der Sonderdelikte darin besteht, dass sie
Verstöße gegen Sondernormen sind, das heißt Normen mit einem beschränkten
Adressatenkreis von primär Verpflichteten.

Durch diese Beschränkung wird ein dritter Weg für den Gesetzgeber in der
Abwägung zweier Rechtsgüter eröffnet, die bei der Festsetzung einer Verhaltens-
norm in Betracht kommen: einerseits das von der Norm geschützte Rechtsgut, aber
andererseits die von der Rechtsordnung ebenfalls positiv bewertete – und insoweit
auch als Rechtsgut interpretierbare – Handlungsfreiheit des Normadressaten. Durch
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diese Beschränkungwird also nicht die Freiheit aller Rechtssubjekte, sondern nur die
einer Teilmenge eingeschränkt. Diese stärkere Belastung beruht auf der Sonder-
stellung, die sie innehaben, die ihnen in der Regel bestimmte Befugnisse einräumt
und die sie für ein Rechtsgut verantwortlich macht. Diese Stellung versetzt das
Rechtssubjekt entweder in der Lage, dem Rechtsgut überhaupt schaden zu können
oder sie versetzt es wenigstens in eine bessere Position, dies zu tun. Die Innehabung
einer solchen Stellung oder Beziehung ermöglicht es bzw. trägt dazu bei, diese Art
von Delikten zu erkennen und sie von anderen zu unterscheiden, bei denen der
potenzielle Täter zwar auch genauer beschrieben wird, die aber keine besondere
Sonderverantwortlichkeit zu erkennen geben, die eine normative Beschränkung
rechtfertigen würde.

Der Weg zu dieser Lösung, nämlich die Revision mancher der unterschiedlichen
Vorschläge, die zur Begründung dieser Delikte unterbreitet werden, ist jedoch alles
andere als einfach und es besteht das Risiko, die Übersicht zu verlieren. Die Ter-
minologie, die von den verschiedenen Autoren zur Beantwortung dieser Fragen
verwendet wird, variiert erheblich, ebenso wie die systematische Stellung, in der sie
behandelt werden. So wurde das Problem zwar ursprünglich unter dem Topos der
Begründung der Sonderdelikte erörtert, doch wurden die Begriffe im Laufe der Zeit
einerseits durch die Fokussierung auf die Auslegung der Regeln des § 28 StGB und
des dort verwendeten Begriffs der ,besonderen persönlichen Merkmale‘ und ande-
rerseits durch die Verwendung des Begriffs der Pflichtdelikte teilweise ersetzt, der
zwar gewisse Ähnlichkeiten mit demBegriff der Sonderdelikte aufweist, sich aber in
relevanter Weise unterscheidet. Zwar werden nicht sämtliche Auffassungen dazu
behandelt, aber es wird versucht, einen allgemeinen Überblick zu geben und die
unterschiedlichen Lehren in Unterkategorien einzuordnen, die bestimmte konkretere
oder allgemeinere Elemente gemeinsam haben.

In einer ersten Gruppe werden die Theorien behandelt, die von Sondernormen
bzw. -delikten sprechen und die Grundlage für die in dieser Arbeit vorgeschlagene
Lösung liefern, insbesondere die grundlegenden Überlegungen Naglers. Es werden
aber auch einige kritische Einwände gegen die Lehre dieses Autors thematisiert, die
die Frage offenlassen, ob nicht eine andere Konzeptualisierung bevorzugt werden
sollte oder zumindest wie diese Überlegungen ergänzt werden können, um die
Kritikpunkte zu beseitigen.

Diese Theorien bezüglich der Begründung der Sonderdelikte haben oft versucht,
eine umfassende Charakterisierung dieser Delikte anzubieten, die die Elemente
zutreffend aufzeigen würde, die die Sonderdelikte gemeinsam haben und die sie von
den sog. Gemeindelikten unterscheiden. Erst auf der Basis einer festen theoretischen
Grundlage ihrer Begründung wurde dann ermittelt, inwieweit sie mit den ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen des StGB – § 50 StGB a.F., § 28 StGB – in
Einklang zu bringen waren. Trotz erheblicher Differenzen ist ihnen bis zu einem
gewissen Grad der normative Charakter ihrer Ausführungen gemeinsam, entweder
durch die Postulierung von Normen, die in erster Linie nur von einem bestimmten
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